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Mo. 110. Samstag, den 13. September. 1902.
Polizei -Verordnung.

Auf Grund der §8 6. 11, 12 und 18 der Der-
»rdnung über die Polizei-Verwaltung in den neu
erworbenen Landertheilen vom 20.September 1867
OS- S S. 1629) in Verbindung mit den §§ 187
und 189 des Gesetzes über die allgemeine Landes-
Verwaltung vom 80. Juli 1888 (&. S . S . 195)
verordne ich unter Zustimmung der Bezirkraur-
schusse« für de» Umfang des Regierungsbezirks
Wiesbaden was folgt:

81 . Alle gewerbsmäßigen Schlachtungen, ein¬
schließlich derjenigen der Federviehs, müssen in
geschlossenen, dem Publikum nicht zugänglichen
Räumen stattfinden.

Nicht gewerbsmäßige Schlachtungen und Noth-
schlachtungeu dürfen nur dann im Freien statt-
finden, wenn für sie geeignete Räume nicht zur
Verfügung stehen.

In diesen Fällen ist der Schlachtplatz tbnn-
lichst so zu wählen, daß er von öffentlichen Wegen,
Straßen oder Plätzen nicht übersehen werden kann.

8 2. Die Anwesenheit von Kindern unter
14 Jahren beim gewerbsmäßigen Schlachten, sowie
fremder Kinder bei Hausschlachtungen darf nicht
geduldet werden.

8 3. Das Betäuben und dar Abstichen beim
Schlachten von Tbieren — mit Ausnahme der
Federviehs— darf nur von Erwachsenen, des
Schlachtens kundigen männlichen Personen vor-
genommen werden und bat möglichst schnell zu
geschehen. Die Zuziehung von Lehrlingen zu deren
Ausbildung im Metzgergcwerbe ist zulässig.

8 4. Das Schlachten sämmtlichen Viehs, mit
Ausnahme des Schaf- und Federviehs, darf, so¬
fern es nicht nach jüdischem Ritus ftattsinden soll
(cfr. 8 8), nur nach vorbergcgangener Betäubung
durch Kovsschlag oder geeignete Betäubungs-Appa¬
rate stattfinden.

Bei dem Schlachten von Großvieh müssen
mindestens zwei erwachsene kräftige männliche Per¬
sonen tbätia sein.

8 5. Die Anwendung de» GenicksticheS istverboten.
8 6. Das Aufhängen. Abbäuten oder Brühen

von.Schlachttbieren. sowie das Rupfen von Feder¬
vieh vor der vollständigen Blntentziehung ist ver¬boten.

Jndeß kann in größeren Schlachtstätten, in
welchen ein beständiger und hinreichend organistrter
Ueberwachungsdienstbesteht, mit meiner Ein¬
willigung gestattet werden, daß auch nach uube-
täuble Kälber und Scbgfpiebstücke mittelst um die
Hinterschenkel zu befestigender Schlingen aufge-
bängt werden, sofern solche Schlachtobjecte unmittel¬
bar nach dem Aushängen betäubt (bezw. soweit
nach jüdischem Ritus geschlachtet werden soll), ent¬
blutet werden. In keinem Falle darf aber eirsi
und derselbe Metzger ein weiteres unbetäubtes
Kalb oder Schgsviehstück aufhänaen, bevor er
nicht dos zunächst anfgebänate getödtet hat. Dar
Eingang« diese» Paragraphen erwähnte Verbot
des Rupfens von Federvieh erstreckt sich nicht auf
die Entnahme soaenanuter reifer Federn.

8 7. Das Blut von durch Halsschnitt ge¬
schlachteten Tbieren darf zur Herstellung von
NahrnngS-od.Genußmitteln nicht verwendet werden.

8 8. Bei der Schlachtung nach jüdischem
Ritus(Schächten) sind außer den vorstehend unter
den 88 1—3 und 6—7 getroffenen Bestimmungen
noch folgende Vorschriften niaßgebend:

a) Die Schlichtung darf nur durch zuverlässige,
geprüfte Schächter ausgefllbrt werden. Jeder
Schächter ist gehalten, sein ihm von dem
zuständigen jüdischen Knltusbeamten auszu¬
stellendes Fähigkcitrzeugniß der OrtSpolizei-
Bebörde und dem beamteten Thierarzte auf
Erfordern jederzeit vorznlegen.

d) Der Schgchter muß bei den, Niederlegen der
zu schlichtenden Tbiere bereits zugegen sein
und unmittelbar daraus die Schächtung vor¬
nehmen. Der Schächtschnitt soll schnell und
sicher ausgeführt werden,

o) Das Niederlegen von Großvieh zum Zwecke
der Schächtung ist durch Winden oder ähn¬
liche unbedingt sicher wirkende Vorrichtungen
zu bewerkstelligen. Dieselben, sowie die dabei
gebrauchten Seile müssen haltbar sein und
in einem leicht beweglichen(geschmeidigen)
Zustande gehalten werden, damit das Nieder¬
legen stets schnell und sicher von Statten geht,

ä) Während de«Niederlcgens sowohl, als auch
während der Schächtung bi« zum Aushören
der npch dem Halrschnitte eintretenden
Muskelkrämpse ist der Kopf des Tbiores
(fci Großvieh eventk. unter Benutzung ge-
eianeter Vorrichtungen) gehörig zu unter¬
stützen und derart zu führen bczw.festzuleaen,
daß ein Anfschlaaen desselben auf den Fuß-
bSden und ein Bruch der Hörner wirksam
verhindert wird.

8 9. Für die Befolgung der Vorschriften
dieser Polizei-Verordnung ist sowohl der Eigen-
thümer des zu schlachtenden Viehs, wenn er zn-

egen ist, wie auch Derjenige verantwortlich, welcher
ie Schlachtbandlnng vornimmt oder leitet.

8 10. Diese Polizei-Verordnung findet auf
kommunale Schlachthäuser keine Anwendung.

,8 11. Zuwiderhandlungen gegen diese Vor¬
schriften werden, sofern nicht nach sonstigen gesetz¬
lichen Bestimmungen eine stöbere Strafe verwirkt
ist. mit Geldstrafe bi« ,>, 60 Mk., an deren Stelle
im Unvermöaensfalle eine entsprechende Haftstrase
tritt, geahndet.

8 12. Diese Polizei-Verordnung tritt am
1. Juli d. I . in Kraft. Zu demselben Termine
wird die Volizei-Veivrdnung vom 30.Oktober 1889
(A. Bl. S . 829) aufgehoben. *

Wiesbaden, den 27. Mai 1902.
Der Regierungs-Präsident. In Vertr.: Bake.

Bekanntmachung.
Es^ wird vielfach nicht in genügender Weise

dafür Sorge getragen, daß eine regelmäßige und
sorgfältige Reinigung der Sand- und Fcttfänge,
sowie der Wasserverschlllssestattfindet.

Mit Rücksicht darauf, daß bei unterlassener
oder mangelhafter Reinigung sich in de» vor¬
genannten Behältern Substanzen ansammeln und
ansetzen, die, wenn in Fäulniß übergctreten, durch
Verbreitung übler Gerüche eine nicht unerhebliche
Gefahr für die menschliche Gesundheit bilden,
werden die Kigenthümer und Verwalter von Ent¬
wässerungs-Anlagen unter Hinweis an? 8 5*) der
Polizeiverordnung voiy 1. August 1889 hiermit
anfgefordcrt, die Sand-ünd Fettfänge rc.wenigstens
zweimal monatlich entleeren und mit reinem Wasser
füllen zu lasse».

Das Stadtbauazut, Abtheilung für Canali-
sationswcsen, übernimmt die regelmäßige Entleerung
und Reinigung von Sinkstoffbebältern, sowie auch
die Abfuhr der au« denselben sich ergebenden Sink¬
stoffen. Den Haureigenthümeru pp. wird daher
empfohlen, die vorschriftsmäßige Behandlung der
genannten Behälter— soweit dies noch nicht ge¬
schehen— bei dem Stadtbauamt zu beantragen.

Wiesbaden, den 23. Jul, 1902.
Der Polizei-Präsident.

_ I . V.: Falcke.
*) 8 5. Der Eigenthümcr oder Verwalter

einer Entwässerungsanlage ist verpflichtet, dieselbe
in gutem Zustande zu halten. Er hat bei Tage
jederzeit die zur Controle dieser Instandhaltung
Seiten« der Polizeibehörde angeordnete Unter¬
suchung derselben durch die von genannter Behörde
mit Ausweis versehenen Polizei- bezw. städtischen
Beamten zu dulden.

Die Beseitigung etwa vorfindlicher Schäden
und nothwendigen Ausbesserungen hat der Eigen-
thümer auf schriftliche Aufforderung der Polizei¬
behörde innerhalb einer in der Aufforderung fest¬
gesetzten Frist auf eigene Kosten zu bewirken.

Abläufe, Ausgüsse, Spülabtritte (Water-
closets) rc., welche nicht mehr in Benutzung
genommen werden, sind gänzlich zu beseitigen, und
er ist die Oeffnung im Abfallruhr luftdicht zuverschließen.

Der Eigentbümer oder Verwalter ist ferner
verpflichtet, die Entwässerungsanlagen so rein zukalten, daß üble Gerüche vermieden werden.

Die Sand- und Fcttfänge. sowie Wasservcr-
schlüsse sind mindesten» jeden Monat einmal, im
Bcdürfnißfalle(namentlich im Sommer) auch öfter«,
zu entleeren und mit reinem Wasser zu füllen.

Die Entleerung der Saud- und Fettfänge
darf nur in vollkommen geruchloser Weise erfolgen.
Der Hauscigenthümer oder Verwalter ist dafür
verantwortlich, daß hierzu geeignete Mittel i»
solcher Menge verwendet werden, daß jede Ver¬
breitung eines üblen Geruches anrgeschlosscn wird.
Die Fortschaffung de« Sandfanginstaltes muß
gleichfalls auf geruchlose Weise geschehen, und ist
der Fortschaffcnde dafür verantwortlich, daß die
Entfernung in festverschlossenen, keinerlei Flüssigkeit
durchlassenden, sauberen Behältern dergestalt ge¬
schieht, daß jeder üble Geruch vermieden wird.

Sämmtliche Wohnungsinhaber sind zur Rein-
nnd Äeruchloshaltung der Abtritte, der Abläufe
aus den Küchen, sowie der Abläufe der Wasser¬
leitungen verpflichtet. *

Bekanntmachung.
ES sind neuerdings mehrfach Zuwiderhand¬

lungen gegen die Bestimmunaen der Polizei-
Verordnung vom 1. August 1889 dadurch vor-
gekommen.daß auf Grundstücken EntwSfserungs-
arbeitenohne bartpolizeiliche Genehmigung
ausgeführt worden sind.

Im Interesse der B-theiligten wird darauf
aufmerksam gemacht, daß die Herstellung, Er¬
neuerung oder Veränderung einer Grundstücks-
Entwässerung oder eine« Theils derselben, ein¬
schließlich der oberirdischen Anlagen nur auf Grund
einer polizeilichen Erlaubniß erfolgen darf.

Zuwiderhandelnde werden bestraft, auch können
die Arbeiten zwangsweise einqestellt werden. *

Wiesbaden , den1. Avril 1902.
Der Polizei-Präsident. In Vertr.: Falcke.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 5 und 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in de» neuernzorbenen Lander-
tbeilen, sowie der ß8 143 und 144 de» Gesetzes
über die allgemeine Landcsverwaltungvom
30. Juli 1888 wird mit Zustimmung de» Gemeinde-
Borstandes für den Polizei-Bezirk Wiesbaden nach¬
stehende Polizei-Verordnung erlassen.

8 1.
E« darf keine Leiche vor Beibringung einer

von einem approbirten Arzte ausgestellten TodeS-
Bcscheinigung zur Beerdigung kommen.

Diese Bescheinigung ist unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Ausführungs-Bestimmungen nach
dem nachstehenden Formular auszufertigen.

8 2.
Der Arzt darf die TodeS-Befcheinigung nur

auf Grund einer vorhcrgcgangeuen und von ihm
persönlich vorgenommenen Leichenschau anSstcllen.

Ergiebt sich bei dieser, daß der Tod unter
Umständen erfolgt ist, die auf eine Einwirkung de«
Verstorbenen selbst oder eines Anveren oder auf
eine gewaltsame Todcs-Ursache schließen lassen, dann
ist der Arzt, falls amtliche Ermittelungen nicht
bereits im Gange sind, verpflichtet, hiervon der

Polizei-Direction unverzüglich Mitlhcilung zumachen.
8 3.

Die TodcS-Bescheinigung muß dem Stander¬
amte von Demjenigen vorgelcgt werden, welcher
nach857 des Reichs-Gesetzes über die Bcurkundnng
des Personenstandes pp. vom 6. Februar 1876
den Sterbefgll anzuzeigen hat, ohne daß dadurch
eine Ueberschreilnng der durch diese« Gesetz vor-
geschricbenen Anzeigefrist eintreten darf.

8 4.
Ucbertretiingen dieser Polizei-Verordnung

werden mit Geldstrafeb!« zu 80 Mark oder ver-
haltnißmäßiger Haft bestraft.

8 5.
Diese Polizei-Verordnung tritt am 1. Oktober

d. I . in Kraft.
Wiesbaden»den4. September 1901.

Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Auöführnngsbestimmungen zu vorstehen¬
der Polizei-Verordnung.

1. In der Regel hat der Arzt, der den Ver¬
storbenen in seiner letzten Krankheit behandelt bat
oder, wenn eine ärztliche Behandlung nicht vorher-
gegangc» ist, der Arzt, den die Angehörigen
bestimmen— bei städtische» Armen der Stadtarzt
de« betr. Bezirks— die TodeS-Befcheinigung aus-
zustellen.

2. Weigert sich der behandelnde Arzt, die
Leichenbesichtignngvorzunebmen, so ist der König!.
Kreisarzt darum zu ersuchen. Diesem hat der
behandelnde Arzt auf Erfordern die Todesursache
auzugeben.

3. Al« Todesursache ist nicht die Art des
Sterbens(Herzschlag, Lungenläbmung>:. 31.) oder
die letzte Veranlassung(Operation, Bauchfellent¬
zündung — nach Durchbruch eine« Tvvbur-
Geschwürs— Lungenentzündung— bei Masern
—rc.), sondern die ursprüngliche Krankheit. (Dnrm-
krebs, Typhus, Masernu.s. w.) anzugeben. Falls
der behandelnde Arzt die Todesursache diskret
anzugeben wünscht, siebt e« ihm frei, statt de«
Namen» der Krankheit die betreffende Ziffer nach
Birchow'S„System derTodeSursachen"zilverz«chnei' .

4. Zu den Umständen, die gemäß8 2, Abs. 2,
der Polizei-Verordnung eine unverzügliche Anzeige
an die Polizei-Bebörde erfordern, gehören ins¬
besondere folgende Fälle:

a. wahrgenommeneZeichen einer verübten
äußeren Gewalttbätigkeit,

b. offenkundige Vergiftung oder Verdacht
eiirer Vergiftung,namentlich wenn Jemand
nach dem Genüsse einer verdächtigen
Nahrung oder einer Arznei unter ver¬
dächtigen Zeichen erkrankt und stirbt.

0. wenn Jemand unter der Behandlung
eines nicht avprobirte»Arztes gestorben ist,

d. wenn bei Neugeborenen eine Verbeim-
lichnng der Geburt stgttgefnnden bat,

e. wenn Unmündige an»Mangel der nöthigen
Slufsicht nm'S Leben gekommen sind,

f. wenn dem Verstorbenen der nötbige ärzt¬
liche Beistand und die geeignete Pflege
vorenthaltcn ist, oder wenn ihm die
nötbiaen Bedürfnisseentzogen worden sind,

g alle plötzlichen Todesfälle, soweit sie nicht
an» der — dem bedondelnden Arzte be¬
kannten — Krankheit ihre natürliche
Erklärung finden.

h. alle Fälle, wo Personen todt anfgefunden
werden, ohne Unterschied, ob sie bekannt
sind oder nicht,

1. alle Fälle, wo Jemand verunglückt ist.
Ic. erwieseue oder muthmaßliche Selbst-

tödlungen.
5. Den Aerzten stehte» zu.für die Besichtigung

der Leiche»nd Ausstellung der Todcs-Deschcinianng
nach Maßgabe der Preußischen Gebübrcn-Ver-
ordnnng für Aerztc vom 15.Mai 1896 zu liquidiren.

Aerztliche Todesbescheinigung.

Die Leiche de am. vorigen*" ®lonflt8'
.Uhr . hicrselbst im Alter
von. Jahr . Monat. Tag.
muthmaßlich*) an . verstorbenen**)

ift von mir vorschriftsmäßig besichtigt und an
derselben die nntrüqlichsten Zeichen deS
wirklichen Todes »vahrgenommen worden.

Spuren, die den Verdacht eine» unnatürlichen
Tode? begründen könnten(8 2. Abs. 2, der Volizei-
Ve>ordn»ng vom 4. September 1901) haben sich
nicht anffinden lassen.

D . Verstorbene befand sich in der zum Tode
führenden Krankheit̂ .
in meiner Behandlung.

Wiesbaden,.

Arzt.
*) Bei sicherer Diagnose ist das Wort „muth-

maßlich" zu streichen.
**) Anzugeben sind: Vor- und Familien-

Name, Stand, Beruf oder Gewerbe(bei Kindern
diese Angaben bezsi der Eltern). Bei außerehelich
geborenen Kindern unter 5 Jahren ist dieser Um¬
stand besonder» zu erwähnen. *

Bekanntmachung.
Auf Grund der Bestimmung de? § 11 de,

Slllerhöchsten Verordnung vom 20. September 1867
über die Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen
Landertheilen(Gcs.-S . S . 1629) verordnen wir
wie folgt:

Schulpflichtige Kinder dürfen in öffentlichen
Wiithschastrlokglitäten znm Aufsetzen der Kegel
oder zu sonstiger Bedienung der Gäste nur »ach
vorgängiger Erlaubniß der OrtSschnlbchörde»nd
nur unter Einhaltung der Schranken der erthcilten
Erlaubniß verwendet werden.

Außer diesem Falle dort schulpflichtigen, nicht
von den Eltern, Vormündern oder Personen,welche
als deren Vertreter betrachtet werden können,
begleiteten Kindern der SInfcnthalt in öffentlichen
Wirlbschgftslokalitäten nicht gestattet werden.

Geistige Getränke dürfen schulpflichtigen
Kindern, welche nicht von den Eltern oder Vertretern
derselben begleitet sind, in öffentlichen WirthschastS-
lokalitäten nicht verabreicht werden.

Zuwiderhandelnde verfallen in Geldstrafe bis
zn dreißig Mark, an deren Stelle im Unvermögens-
falle verhältnißmäßige Haft tritt. *

Wiesbaden »den 13. Jamrar 1879.
Königliche Regierung, gez. : von Wurmb.

„Wird hiermit veröffentlicht."
Wiesbaden »den6. Juni 1902.

Der Polizei-Präsident. K. Prinz von Ratibor.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 8§ 5 »nd 6 der Allerhöchsten

Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltung in den neu erworbenen Landes-
tbeilcn, sowie der 88 143 und 144 de» Gesetzes
über die allaemeine Landes-Verwaltung vom
30. Juli 1883 wird mit Zustimmung de» Ge-
meindevorstandes für de» Geltungsbereich der
Polizei-Verordnungv. 1. 3Iugust 1889 nachstehende
Polizei-Verordnung erlassen:

Der Schlußsatz der Position o in 8 68 der
vorerwähnten Polizei-Verordnung erhält hinfort
die nachstehende Fassung:

„Die Gruben sind entweder mit Mauerwerk
zu überwölben oder mit eisernen Platten,
bezw. mit mindest»»« 4,5 cm starcken in
Rahmen liegenden Bohle» gut schließend zu
überwecken. Bereits vorhandene Gruben
welche dieser Vorschrift nicht ent¬
sprechen, müssen binnen Jahresfrist
nach Veröffentlichung dieser Ver¬
ordnung entweder vprschriftSmätzig
hgrgestellt, oder beseitigt werden.
3lurnahn,en sind in widerruflicher Weise zu¬
lässig, wenn noch übereinstimmendem Er¬
messen der Polizei- und der Gemeindebehörde
durch den Betrieb der betreffenden Anlagen
keine Mißstände entstehen." *

Ter Polizei-Präsident.K. Prinz V. Ratibor.

Bekanntmachung.
ES wird hierdurch zur öffentlichen Kenntniß

gebracht, daß auf Grund des 8 6 des Straßen-
baustatuts vom 19. Januar 1882 durch überein¬
stimmenden Beschluß de» Magistrats und der
Stadlverordneten-Versammlnng für da«Rechnnngr-
jahr 1902 für die Planirung, die Pflasterung oder
sonstige Befestigung der Straßendämme, für di«
Trohtoiranlagen und Straßenrinnen die nach'
stehenden Einheitspreise festgcstcllt worden sind:

A. Fahrbahnpflaster.
1 qm kostet:

1) 1 er Classc: Granit, Syenit, Quarzporphyr,
Diorit».olivinsreier Diabasu.f.w.

a. mit Pechfugendichtung auf Gestück 21.00 Ah
b. ohne „ „ 20.20 „
c. mit „ ohne „ 18.70 „
d. ohne „ „ „ 17.90 „

2) 2 er Classc: Basalt, Schlackensteine, Anamefit,
Olivindiabas, Melaphhru. f. w.

a. mit Pechfugeudichtung auf Gestück 15.80 M.
i>. ohne „ „ „ 14.90 .
c. mit „ ohne „ 13.40 „
d. ohne „ „ „ 12.50 „

3) Einfabrt-Ucbcrgango. Rinnenpflaster12.20 „
4) Chaussirnng . 4.10 „
6) Provisorische Fahrbahnpflasterung

im 1. Jabre . 4.00 „
in jedem folgenden Jahre 1.10 „

6) Fahrbahnregulirung . 2.05 „
b.  Gchwcgpflaster.

1 qm kostet mit:
1) Steinplatten(Melaphyr oder Basalt) 8.70 „
3) Asphalt, Ccmcnt oder Steinzeug. . 10.40 „

1 lfd. m kostet:
4) Bordsteineinfassnng:

a. aus Basaltlava auf Beton 9.30 „
b. „ Granit „ „ 10.20 „

C. Sonstige Ausstattung.
1) Ausführung von Erdarbeiten

im Auftrag und Abtrag . . Jstkosten und
10°/» Zuschlag

1 Frontmeter--- lfd. m.
2) Straßenriiincn-Einlasse . 5.50 DH
3) Baumpflanzunga. einreihig . , . 2.50 „

b. zweireihig. . . 5.00 „
4) Beleuchtungs-Einrichtung . . . . 2 .00 „

Bei der Einziehung von derartigen Kosten
änden die vorstehenden Presse Anwendung. *

Wiesbaden, den 31. Mai 1902.
Der Magistrat.
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Auszug auS der Ttrahen -Polizei-
Berordnnng vom l8 . Sept . 10V« .

8 56.
4. Kinder unter 10 Jahren, welche sich nicht

In Begleitung erwachsener Personen befinden, sowie
Dienstboten»der Personen in unsauberer Kleidung
ist die Benutzung der in den öffentlichen Anlagen
und Straffen ausgestellten Nubebänke, welche die
Bezeichnung „Kurverwaltung" oder „Bau-
iierwaltnng" tragen, untersagt.

8 57.
Verkehr in der Kochbrimnen-Anlage.

1. Kindern unter 10 Jabren ist offne Be¬
gleitung erwachsener Personen, Kinderwärterinnen
jedoch, die sich in Ausübung iffres Berufes be¬
finden, überbanvt der Aufenthalt in der Kocb-
brnnncn«Anlage und der Trinkhalle daselbst
untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidung, ferner
solchen Personen, welche Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich sübren, ist der Aufent¬
halt in der Kochbrnnncn-Anlage und Trinkhalle,
sowie der Durchgang durch die Anlage nicht
gestattet.

3. In der Zeit vom1. Avril bi»1. November
ist da» Rauchen in der Kochbrunnen-Anlage bi»
9 Uhr Vormittag» verboten.

4. Da» Mitbringcn von Hunden in die Koch¬
brunnen-Anlage und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Brunnenmnsik darf die Vcr-
bindungestrnhe zwischen Taunnkstraße und Kran:-
vlatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt
befahren werden.

Bekanntmachung.
Samstag, den 13. September d. ..

Nachmittag», soll im District„Alterweiber" die
?. Schur Gras von verschiedenen Grundstücken an
Ort und Stelle öffentlich gegen Baarzahlung ver¬
steigert werden.

Zusammenkunft Nachmittags 3V- Uhr bei
der Beansite.

Wiesbaden, den 10. September 1903.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Samstag, den 13. September d. Ist,

Nachmittags, soll der Ertrag von verschiedenen
Aepfel- und Birnbäumen an der Hinteren Sonnen-
bergerstraße— Tennclbach— öffentlich meist¬
bietend gegen Baarzablung versteigert werden.

Zusammenkunft Nachmittag» 8 Uhr an der
Kronenbrauerei.

Wiesbaden, den 10. September 1902.
Der Magistrat.

Verdingung.
Die AuSfiihrnng der Blitzableiter-

Anlage für daS Schulgebäude in Clären-
thal soll im Wege der öffentlichen Ausschreibung
verdungen werden. AngcbotSformuIare, Ver¬
dingungsunterlagen und Zeichnungen können
während der Vormittagsdienststnnden ans dem
Büreau für Gcbäudeunterhaltung. Friedrichstr.15,
Zimmer No. 1, cingeschcn, die Verdingungsunter¬
lagen auch von dort gegen Baarzahlung oder
bestellgeldfreie Einsendung von 25 Ps. und zwar
bis zum 13. September cr. bezogen werden. Ver¬
schlossene»nd mit der Aufschrift „G . U. 18 Oest."
versehene Angebote sind spätesten» bis

Montag , den 18. September 1982,
Vormittags 11 Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebcnen»nd ausgefüllten
Verdingungsformular eingercichten Angebote werden
berücksichtigt. Zuschlagrfrist: 4 Wochen. *

Wiesbaden, den1. September 1902.
Stadtbanamt . Abtheilung für Hochbau,

Büreau für «Nebäudennterhaltung.
Bekanntmachung.

Die KokcS-Abfuhr von der Gasfabrik nach
den Häusern und Lagerplätzen der Abnehmer in
der Stadt soll vom 1. Oktober d. I . ab in
zwei getrennten Loosen vergeben werde» und sind
diesbezügliche Angebote

bis zum 16. d. M., Mittags 12 Uhr,
im Zimmer Nr. 6 des Verwaltungsgebäudes,
Marktstraffc 16. abzugeben, woselbst auch die Be¬
dingungen und Unterlagen der Vergebung eingcsehcn
werden können.

Wiesbaden, den8. September 1902.
Die Direttion

der städt. Wasser-, Gas- u. Elettr.-Merk e.
Freiwillige Feuerwehr.

Die Mannschaften der Leiter- und
Netter-Abtheilungcn des zweiten
Zuge» werden auf
Montag , den 18. Sept. l. I -,

Abends 6 Uhr,
zu einer Ucbung in Uniform an die
Remise geladen.

Mit Bezug auf die §8 17, 19
und 23 der Statuten, sowie Seite 12,

Absatz8 der Dienstordnung wird pünktliches Er
scheinen erwartet.

Wiesbaden, den 10. September 1902.
Die Branddirection.

Biehhof -Bericht
für die Woche vom4. bis 10. Sept. 1902.

Bekanntmachung.
Samstag, den 13. September d. %,

Nachmittags, soll im District Tennelbach die
Grummet-Cresccnz von zwei Grundstücken(ca.
2 Morgen groß) öffentlich meistbietend gegen Baar-
zahlung vcrsteioert werden.

Zusammenkunft Nachmittag» 8'/, Uhr an der I
Tennelbachstraffe.

Wiesbaden, den 10. September 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Lieferung des in der Zeit vom1. Oktober

d. I . bi« 30. September 1903 für das städtische
Faffelvieh erforderlich werdenden Bedarfs an
Hafer» und Roggenstroh soll im Snbmissions-
wege vergeben werden. Die Lieferungsbedinaungen
können im Rathhanse, Zimmer No. 51, während
der Vormittagrdienststundcn eingesehen werden.

Verschloffene Offerten stnd mit entsprechender
Aufschrift bis

Montag, den 18. Septemberd. I .,
Mittags 12 Uhr,

im Ratbbaur, Ammer No. 51, abzugeben und
werden alsdann in Gegenwart der etwa erschienenen
LieserungSbcrciten eröffnet.

Wiesbaden, den4. Sevtember 1902.
_ Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Herr Stadtarzt vr. msä. Stricker ist bi» zum

15. Oktoberd. I . verreist. Er wird durch den
Herrn1>r. msä. Geißler, Wellritzstraffe1. vertreten

Wiesbaden , den9. September 1902. *
Der Magistrat. —Armen-Berwaltnng.

Holzsteiggelder bctr.
An die Zahlung der bis 1. I. M. credltirtcn

Steiggeldcr für Gehölz au« dem Stadtwalde wird
bierdurch erinnert und der Zahlung bis zum
18. l. M. entgegen gesehen.

Wiesbaden, den 10. September 1902.
Stadthauptkaffe.

Bekanutmachnug.
Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kennt-

nkß, dgff die Kaffe des städtischen Krankenhauses
nur in den Vormittagsstunden von8 bis 12'/-Uhr
tür das Publikum geöffnet ist.

Städtische Krankenhaus-Verwaltung.

Verdingung.
Di- Anfertigung und Anbringung

von Dopvelfenstcrn in den Tageräumen des
Pavillon IV im städt. Krankenhanse hicrselbst soll
im Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungen
werden. Angebotsformulare, Verdingungsunter¬
lagen nnb Zeichnungen können während der Vor-
mittagrdienststunden auf dem Büreau für Gebäude
nnterbaltung, Friedrichstraffc 15, Zimmer No. 1,
kingeschen, die Verdingungsunterlagen auch von
dort gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreie Ein-
i-ndung bis zum 13.September cr. bezogen werden.
Verschlossene und mit der Aufschrift „G . U. 18
Oeff." versehene Angebote sind spätestens bis

Montag, den 18. September 1902,
Vormittags 18 Nhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebotes
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬bieter. Nur di- mit dem vorgeschricbeneu und
ausgefüllteu VerdinanngSformistar eingercichten Air
gcbotc werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:4Wochen.

Wiesbaden, den1. September 1902. *
Stadtbanamt, Abtheitnng für Hochbau,

Büreau für Gcbändeunterhaltuna

Vieh»
gattung
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ichweine
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a =
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Preise
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AM*
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69
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e3

S5

1 kg
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Stück

Wiesbaden, den 10. Sept. 1902.
St ädtische Schlachthaus-Verwaltung.

Ltroh -Berdingung.
Zur Verdingung der Lieferung von ungefähr

21,100 kg Roggenricht- oder Maschinenlangstroh
findet am Donnerstag , den 25. Sept . d. I .,
Vormittags 18 Nhr, im Geschäftszimmer der
Garnison-Verwaltung, Rheinstraffe 47, Termin
statt. Bedingungen liegen au«. F 289

Bekanntmachung.
In der Richard von Oppell 'schen

Concurssache ist zur Wahl eines anderen
Mitgliedes des Gläubiger-Ausschusses Termin
auf den 24 . September 1802 , Vor¬
mittags II Uhr , vor dem Königlichen
Amtsgericht hier anberaumt. F299

Fraustadt »den2. September 1902.
Königliches Amtsgericht.

Bekanntmachung.
Aus Anlaß des am 21 ., 22 . und

28 . d. M . Hierselbst stattfindenden Kirch¬
weihfestes wird die Wilhelmstraße von der
Einmündung der Dotzheimerstraße bis zu der
Lehrstraße von Mittags 2 Uhr an für alle
diejenigen Fuhrwerkeu. Radfahrer gesperrt,
welche diese Straße in ihrer ganzen Länge
zu durchfahren gedenken. Diejenigen aber,
die ihr Fuhrwerk oder ihre Fahrräder in den
an derWilhelmstraßegelcgenenWirlhschaftenrc.
oder in Nebenstraßen unterzubringen beab¬
sichtigen, ist cs erlaubt, die Straße im Schritt,
Radfahrer abgesessen, bis zu dem Unter¬
kunftsort zu passiren. F311

Schierstein , den 10. September 1902.
Der Bürgermeister.

Lehr.

Ulch-Armr HerbstuiM.
Wir bringen hiermit zur Kenntniß der

Interessenten, daß der diesjährige Herbst¬
markt (Krämer- und Ferkelmarkt) nicht am
29. d. M., sondern am Montag , den
22 . September , abgehalten wird. F299

Groh -Geran , am 11. September 1902.
Gr. Hess. Bürgermeisterei Groß-Gerau

Becker.

Kirchliche Anseigen.
Gvangelifitzr Kirche.

Marktkirche.
Sonntag, den 14. Septbr. (16. Sonnt, n. Trin.)

Jngendgottesdienst81/« Uhr: Psr. Schüßler.
Hanptgottcsdienst 10 Uhr: Pfr . Hochstettrr

an» Strinz (Steyermark).
Abendgottesdienst5 Uhr: Pfr . Bickel.
Amtewoche: Pfr . Ziemendorff.
Mittwoch, 6—7Uhr: Orgelconccrt. Eintrittsrei.

Bergkirche.
Sonntag, den 14. Septbr. (16. Sonnt, n. Trin.)

Frühgottesdienst8'/- Uhr: Hülfsvr. Martin.
Hauptgottesdienst 10 Uhr: Psr. Diehl. Rach

der Predigt Christenlehre.
Amtrwoche. Taufen und Trauungen: Pfr.

Diehl. Beerdigungen: Hülfspr. Martin.
HU. Die Sonntagrtaufcn, welche Samstag»

anzuinelden sind, finden um 2'/, Uhr in der
Kirche statt.

Ringkirche.
Sonntag, den 14. Septbr. (16. Sonnt, n. Trin.)

Hanptgottesdienst 10 Ubr: Hülfspr. Schlaffer.
Abendgotterdienft5 Uhr: Pfr. Lieber.
Amtswoche. Taufenn. Trauungen: Hülfspr.

Schlosser. Beerdigungen: Pkr. Lieber.
Kapelle des PaulincnstiftS.

Sonntag, den 14. September. Bonn. 9 Uhr:
Hanptgottesdienst. Herr Pfr. Zicmendorf. Vorm.
10'/« Uhr: Kindergottesdienst.

Evangelisches BereinShans, Platterstraffe 2.
Sonntag, Vorm. 11'/, Uhr: Sonntagsscbnle.
Nachm. 47» Uhr: Versammlung für junge

Mädchen(Sonntags-Verein).
Abends 87» Uhr: Versammlung für Jeder¬

mann(Bibelstunde).
Jeden Donnerstag, Abend»8'/»Uhr: Gcmem-

schaftsstundc.
Ev. Männer- und JünglingSverei«.

Sonntag, Nachm. 3 Uhr: Freier Verkehr.
5'/- Uhr: Andacht.

Montag, Abends9 Ubr: Gesangstnndc.
Mittwoch, Abend» 9 Ubr: Bibclbcsprechstundc,
Freitag, Abend» 87» Uhr: Turnen.
Samstag, Abends9 Uhr: GevetSstunde.
Männer und Jünglinge sind herzl. eingeladen.

Jugendverek».
Sonntag. Nachm. 3 Uhr: Spiele usw. Abends

5'/, Ubr: Andacht.
Dienstag, Abend» 8'/» Ubr: Bibelstunde.
Freitag, Abend» 8'/, Uhr: Turnen.
Junge Leute unter 17 Jahren sind herzlich

eingeladen.
Christlicher Berein snnger Männer. Lokalitäten

Rheinstraffe 54, Part.
Sonntag, Nachm, von3 Uhr an: Gesellige Zu

kaininenkunft.
Montag, Abend» 9 Ubr: Mannerchor.
Dienstag, Abend» 8' /« Uhr: Bibeldesprcchnng.
Mittwoch. Abends9 Uhr: Bibclbefprechung

der Jugend-Abth.
Donnerstag. Abends9 Ubr: Posaunenchor.
Freitag, Abend» 9 Ubr: Turnen.
Samstag, Abend» 9 Uhr: Gebetsstuude.

Evangelisches Gemeindehaus, Steingasie 9.
Samstag, den 13. Sept., 8 Uhr: Vortrag de»

Herrn Vicar» Hochstetter au» Strinz in Steyer-
mark über die evangelische Bewegung in Oesterreich

Da» Lesezimmer ist Sonn- und Feiertag» von
2—5 Uhr für Erwachsene geöffnet.

Lesezimmer: Versammlung junger Mädchen.
Jungfrauen-Vercin der Bergkirchen-Gemeinde

Nachm. 47.- 7 Uhr.
Bersammlunge»

ini Gemeindcsaal de» Pfarrhauses, An der Ring
kirche 3.

Sonntag. Nachm. 47,- 7 Uhr: Versammlung
junger Mädchen(Sonntagrverein).

Mittwoch.Nachm, von3—6 Uhr: Arbeitsstunde
de» Näbverein».

Mittwoch, Abends8'/, Uhr: Probe de» Ring¬
kirchenchor«.

Katholische Kirche.
17. Sonntag nach Pfingsten. —14. Sept. 1902.

Mittwoch,Freitagu. Samstag sind Quatembcr-
tage(gebotene Fast- und Abstinenztage).

Pfarrkirche zum hl. BonifatinS.
Erste bl. Messe um 5.30, zweite6.30, dritte

(Militärgottesdienst) 8, vierte(KindergotteSdienst)
9, Hochamt 10, letzte bl. Messe 11.30.

Nachm. 2.15 Uhr MuttergotteS-Andacht.
An den Wochentagen sind die hl. Messen5.30,

6.15, 6.45 ». 9.15 Ubr. 6.15 Ubr sind Schulmessen
und zwar Montag und Donnerstag für die Schule
an der Blcichstraße, Dicnstaa und Freitag für die
am Blücherplatz und an der Rbeinsiraße, Mittwoch
n. Samstag für die an der Luisenstraffe, die höhere
Mädchenschule und die Institute.

Geleacnbcit zur Beichte ist Samstag6—7 und
nach8 Uhr, sowie Sonntag von5.30 an. Samstag
5 Uhr Salve.

Maria-Hilf-Kirche.
Frühmesse und Gelegenheit zur Deichte 6,

zweite bl.Messe mit gemeinschaftlicherbl. Commnnion
der Erstcoiiimnnicantcn7.30, KindergotteSdienst
(Amt) 8.45, Hochamt mit Predigt 10 Ubr.

Nachm. 2.15 Uhr MuttergotteS-Andacht(524).
An den Wochentagen sind die heil. Messen

um 6.15 und 8.15 Ubr. 6.15 Ubr sind
Schnlmeffen, und zwar Dienstag und Freitag für
die Castellstraffe-Schule, Mittwoch und Samstag für
die Lehrstrahc-, Siiftstraffeschule und die Institute.

Samstag5 Uhr Salve, 5—7 und nach8 Uhr
Gelegenheit zur Beichte.

Altkatholische Kirche, Schwalbacherstratze.
Sonntag, den 14. Sept., Vorm. 10 Uhr: Amt

mit Predigt.
Die Kirchencollecte ist für die ncugebildete

altkatholische Gemeinde in Deutsch- Kralnvp
(Oesterreich) bestimmt und wird den Gemcinde-
mitglicdcrn warm empfohlen.W. Krimmel, Pfr.

Goangelisch-intherischrr Gottesdienst,
Adclhcidstratze 23.

Sonntag, den 14. Sept. (16. Sonnt, n. Trin.),
Vorm. 97, Ubr: Lcseaottesdienst.

Goangelisch-lnltzerifche» « ottesdtenft-
Oberrealschule, Oraulenstraff« 7, 2. Stock.
Sonntag, den 14. Sept. (16. Sonnt, n. Trin.),

Vorm.97, Uhr: Beichte. 10 Uhr: Hanptgottesdienst
Pfr . Hempfing.

Apostolische Gemeinde.
Kleine Schlvalbacherstraffe 10. 2.Et. (Gewerbehalle).

Sonntag, den 14. September. Vorm. 10 Uhr:
Hanptgottesdienst. Nachm. 4 Uhr: Oeffentlicbe
Predigt, wozu Jedermann freundl. eingeladen»r.

Mittwoch, den 17. September, Abend» 8 Uhr:
Gottesdienst und Predigt.
Kaptisten-Grmeinde , Oranicnstr. 54, Hth. Vt.

Sonntag, den 14. Septbr.. Vorm. 7,10 Uhr:
Predigt. Vorm. 11 Uhr: KindergotteSdienst. Nachm.

Uhr: Hauptgottcroienst.
In Dotzheim. Karrcnweg ll , Abends8'/, Uhr:

Gottesdienstliche Versammlung.
Mittwoch. AbdS. 87. Ubr: Bet- u.Bibelstunde.
Donnerstag, Abends 8'/. Uhr: Uebung de»

Gesangvereins.
j«ethodisten-Memeinde, Helenenstraffe1,1. Et.

Sonntag. 14. Sept., Vorm. 7,10 Uhr: Predigt
voy Herrn PredigerI . Walz au» Darmstadt und
Feier de» heil. Abendmahls. Vorm. 117« Uhr:
Sonntaasfchule. Nachm. 3 Uhr: Ansprachen.
Abends 77, Ubr: Gesanggotterdienstu. Ansprachen-'

Montag. Abend» 87, Uhr: Smgstunde.
Dienstag. Abends 87, Uhr: Bibelstunde.
Donnerstag, Abend» 87» Uhr: Jngendbund.

PredigerI . Schweißer.
Heilsarmee , Frankenstraffe 13.

Jeden Abend 87, Uhr. Sonntags auch Vorm
10 Uhr: Versammlung. Jedermann willkommen.

Uusstscher Gottesdienst.
Sonntag(12. Sonntag nach Pfingsten), Vorm.

11 Ubr: Hl. Messe. „Mittwoch. Abends7 Uhr: Abendgottesdienst.
Kleine Kapelle, Kapellenstr. 19. , t _

Donnerstag(Zachariasu. Elisabeth, Namens¬
tag der Frau Herzogin Elisabeth von Nassau),
Vorm. 10'/, Uhr: Heil. Messe. Grobe Kapelle.
Anglican Cliurcli of St . Augusline oC

Cnnterbury.
Frankfurterstrasse 8.

Services.
Sundays: Holy Euch. 8: Mattins, Choral

Celebr. and Sermon, 11: Evensong and Litany,6.
Mondays: none.
Tues. Thurs. and Sats. Holy Euch., 8,

followed by Mattins.
Wed. and Fri . Mattins and Eit. 1 v . 30

Celebration. 11.
Fri . and Holy days: Evensong, 6.

Chaplain: Rev. E. J. Troblo,
Kaiser-Friedrich-Ring 36.

Göffentliche Fernsprechstellen
befinden sich beim Telegrapbenamt(Telegramm»
Annahmestelle), Rheinstraffe 25, beim Postamt 2,
Schützendofstratze3, beim Postamt 3, Wellrch-
straße 45, und beim Postanit 4, TaunuSstr. 1
(Berliner Hof). Sie sind geöffnet im Sommer
(1. April bis 30. September) von 7 Uhr, im
Winter(1. Oktober bis 31. März) von8 Ubr Vor-
mittags bei dem Telegraphenamt bis9 Uhr Abends,
bei den Postämtern2, 3 und 4 bi» 8 Uhr Abends.
An Sonn-und Feiertagen find die Fernsprechstellen
bei den Postämtern2, 3 und 4 geschloffen. Die
Gebühr für ein Gespräch mtt Theilnehmern de»
Stadtfernsprechnetzes bis zur Dauer von 8 Min.
beträgt 10 Pt . Im Verkehr mit Theilnebmern
in den zum Fernsprechverkehr zugelassenen Orten
innerhalb Deutschlands(zur Zeit 600 Orte) betragt
die Gebühr für ein gewöhnliches Gespräch bis zur
Dauer non3 Minuten je nach der Entfernung 20.
25, 50 Pf. u. 1 Mk. Hierzu kommen noch 25 Pf.
Eilbotengebühr, sofern die verlangte Person zur
öffentlichen Sprechstelle geholt werden muß. Für
ein dringendes Gespräch wird die dreifache Gebühr
eine» gewöhnlichen Gesprächs erhoben. Von au»
ländischen Orten sind zum Sprechverkehr znge-
lassen: Antwerpen und Brussel. Gebühr für ein
gewöhnliche» Dreiminntengespräch3 Mk., für ein
dringende» Gespräch9 Mk.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische nnd Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bto Cob-

ienz, 8, 9.25(Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.50 (Schnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“), 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
„Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.50 bis Köln. Mittags3.20 bis Neuwied.
Abends 6.35 (Güterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 7'/» Uhr.
TMlletsu. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Hamburg-Amerika-Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelmstr. 10.)

Die nächsten Abfahrten von Post- und
Passagier-Dampfern finden statt : NachNewyork:
11./9. Sohnellpd. Columbia, 13./9. Postd. Patricia,
18./9. Postd. Pretoria, 20.'9. Postd. Blücher,
2539. Schnellpd. Auguste Victoria, 2739. Postd.
Graf Walderseo, 2./10. Schnellpd. Fürst Bis¬
marck. Nach Boston: 15./9. Postd. Artemisia,
2639. Postd. Athesia, 8310. Postd. Assyria, Nach
Baltimore: 15./9. Postd. Artemisia, 4./10. Postd.
Alexandria, 20310. Postd. Brisgavia. Nach
Philadelphia : 1439. Postd. Armenia. 26./9. Postd.
Athesia, 8./10. Postd. Assyria, 20./10. Postd.
Arcadia. Nach Neworleans: 15./9. Postd. Hoerde,
7310. Postd. Badenia. Nach Montreal: 23./#.
Postd. Frisia , 9./10. Postd. Westphalia, 23310.
Postd. Teutonia. Nach Westindien: 20./10. Postd.
Constantia, 24./10. Postd. Arabia. Nach Mexico:
12. 9. Postd. Hercynia, 15.'9. Postd. Valesia.
Nach Vera Cruz: 20./9. Postd. Constantia. Nach
Ost-Asien: 10./9. Postd. Suevia, 1039. Postd.
Alesia. F880
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